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ZweiteAusgabe
. -- -

DerVerfassungsgerichtshofüberdie Nahrungs- oderGenussmittelabgabe . DerBe¬
schluss des Verfassungsgerichtshofes ,das WienerLandesgesetzüber dieNahrungs- ¬
oder Genussmittelabgabeauf seine Verfassungsmässigkeitzu überprüfen ,hat inder
Oeffentlichkeit vielfach ganz falsche Meinungenhervorgerufen .Es herrscht die
Anschauung,als obdie angekündigteUeberprüfungdenersten Fall dieserArt
überhauptdarstelleundeineso ungewöhnlicheMassnahmesei ,dassdarausschon
die WillensmeinungdesVerfassungsgerichtshofeserkanntwerdenkönne .Dasist
vollkommenunzutreffend . DerVerfassungsgerichtshofhat anlässlichvonBeschwer¬
den wegen Verletzung verfassungsmässig gewährleisteter Rechte ,die diese Ver¬

letzungdarinerblickthaben ,dassdenBeschwerdeführernaufGrundeinesver¬
fassungswidrigenGosetzeseine Abgabevorgeschriebenwurde ,schonöfterGele¬
genheitgehabt ,GesetzeaufihreVerfassungsmässigkeitzuüberprüfen.Soist
zumBeispiel anlässlich einer Beschwerdedas oberösterreichischeKopfsteuerge¬
setz überprüft worden .Für diese Ueberprüfung ist ein eigenes Verfahrendurch¬

zuführen ,dessen Ergebnis dann für das Verfahren über die Beschwerdebindend
ist . Scwurdeauchdas Gesetzüber die oberösterreichischeKopfsteuerineinem
eigenenVerfahrengeprüft .DasVerfahrenergababer ,dassderVerfassungsgerichts
hofdiesesLandesgesetzfür verfassungsmässigerklärthat .Auchin anderenFäl¬
len hat das Ueberprüfungsverfahren zu gleichen Erkenntnissen desVerfassungsge - ¬
richtshofes geführt .So beispielsweise im Bezug auf eine Bestimmung der oberös¬

terreichischenGemeindeordnungüberdasAusweisungsrecht.DurchdieEinleitung
des Ueberprüfungsverfahrens ist also noch keineswøgs über die Verfassungsmäs - ¬

sigkeit oderVerfassungswidrigkeiteines Gesetzesabgesprochen .In derFrage
der Gleichartigkeit des Landesabgabengesetzesmit einemBundesabgabengesetz
hat der Verfassungsgerichtshof in seinem Erkenntnis vom 13 .Oktober 1928an¬

lässlich der Ueberprüfungder oberösterreichischenKopfsteuerfolgendesgesagt :
" DieAufteilung auf die im Finanzwerfassungsgesetz bezeichnetenKategorien
von Abgaben( ausschliessliche Bundesabgaben ,gemeinschaftliche Abgabenusw . )wird im Abgabenteilungsgesetz nicht so vorganommen ,dass bloss finanzwissens

schaftlich bestimmte Ärten von Abgaben aufgeteilt werden ,sondern derart ,dass

als ausschliessliche Bundesabgabebestimmte " inGeltung stehende Abgaben "und
als gemeinschaftlicheAbgabengleichfalls bestimmtebestehendeAbgabenaufge¬
zählt werden .Daraus ergibt sich ,dass für die Beurteilung ,ob eine Landes -( Ge¬meinde - ) abgabemit einer gemeinschaftlichen Abgabe " gleichartig " ist ,nicht so
sehr finanzwissenschaftliche Erwägungen ,sondern vielmehr die Bestimmungender
zu vergleichendenSteuer -( Abgaben- ) gesetzemassgebendsind unddass nurdann
voneinerGleichartigkeitgesprochenwerdenkann ,wenndie Bestimmungenderverglichenen Gesetze im wesentlichen übereinstimmen . "
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